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Einleitung 

(1) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektro
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion 
„Elektrotechnische Bestimmungen" des österreichischen 
Verbandes für Elektrotechnik zum Druck und zur Anwen
dung freigegeben. 
Dieser Nachtrag ergänzt und ändert ÖVE-EW 41, Teil 1/1970. 

(2) Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später 
erscheinenden Durchführungsverordnungen zum Elektro
technikgesetz weiter festgelegt werden. Insbesondere ist 
diesbezüglich jeweils die zuletzt erschienene Durchfüh
rungsverordnung zu beachten. 

(3) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 
ÖVE-EN1 , Errichtung von Starkstromanlagen mit Nenn

spannungen bis ^ 1000 V und = 1500 V 

(4) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fuß
noten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf 
den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. 
Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch 
Durchführungsverordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder 
gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle 
Stand zu berücksichtigen. 

(5) In diesem Heft sind Begriffserklärungen, Bestimmungen 
und Prüfbestimmungen durch Normaldruck sowie Erläu
terungen durch Kleindruck gekennzeichnet. 

(6) Fußnoten, deren Nummern mit einem zusätzlichen Buch
staben (a, b, . . . ) versehen sind, stammen aus dem ent
sprechenden Nachtrag. 

(7) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen 
können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, 
bezogen werden. 
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(8) Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf 
Fundstellen in anderen Texten — sofern es sich nicht um 
andere Teile dieser österreichischen Bestimmungen für die 
Elektrotechnil< handelt — und Anhänge gelten nicht als 
Bestandteil der österreichischen Bestimmungen für die 
Elektrotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes. 


